
Synopse zur Änderung der Taxitarifordnung – Anlage zur Beschlussvorlage 

Fassung der Taxitarifordnung Stand 15.11.2021 Neue Fassung 

§ 2 Abs. 2 
Das Beförderungsentgelt setzt sich zusammen aus 
a) dem Grundpreis nach Abs. 3 
b) dem Kilometerpreis nach Abs. 4 
c) dem Wartepreis nach Abs. 5 
d) dem Zuschlag für Kombi- bzw. Großraumfahrzeuge nach Abs. 6 
e) dem nach Zonen gestaffelten pauschalen Entgelt für die Anfahrt nach 
Abs. 7 
f) dem Zuschlag bei Zahlung mittels Karte nach Abs. 9 
 

§ 2Abs. 2 
Das Beförderungsentgelt setzt sich zusammen aus 
a) dem Mindestfahrpreis nach Abs. 3 
b) dem Kilometerpreis nach Abs. 4 
c) dem Wartepreis nach Abs. 5 
d) dem Zuschlag für Kombi- bzw. Großraumfahrzeuge nach Abs. 6 
e) dem nach Zonen gestaffelten pauschalen Entgelt für die Anfahrt nach Abs. 
7 
f) dem Zuschlag bei Zahlung mittels Karte nach Abs. 9 

§ 2 Abs. 3 
Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Taxis beträgt 3,70 Euro. 
Der Mindestfahrpreis beträgt 3,50 Euro. In diesem Mindestfahrpreis ist 
das Entgelt für eine Fahrleistung bzw. Warteleistung in Höhe von 0,20 
Euro eingeschlossen. 
 

§ 2 Abs. 3 
Der Mindestfahrpreis beträgt 4,70 Euro. 

§ 2 Abs. 4 
Der Kilometerpreis beträgt für den ersten Kilometer 3,70 Euro 
(entspricht ca. 0,20 Euro je 54,05 Meter). Der Kilometerpreis ab dem 
zweiten bis einschließlich des fünften Kilometer beträgt 2,20 Euro 
(entspricht ca. 0,20 Euro je 90,91 Meter). Der Kilometerpreis ab dem 
sechsten Kilometer beträgt 1,60 Euro (entspricht ca. 0,20  
Euro je 125 Meter). 
 

§ 2 Abs. 4 
Der Kilometerpreis beträgt für den ersten Kilometer 4,50 Euro (entspricht 
0,20 Euro je 44,40 Meter). Der Kilometerpreis ab dem zweiten bis 
einschließlich des fünften Kilometer beträgt 2,50 Euro (entspricht 0,20 Euro 
je 80,00 Meter). Der Kilometerpreis ab dem sechsten Kilometer beträgt 2,00 
Euro (entspricht 0,20 Euro je 100 m). 

§ 2 Abs. 5 Satz 1 
Das Entgelt für die Wartezeit beträgt 28,00 Euro je Stunde (entspricht 
ca. 0,20 Euro je 27,7 Sekunden). 
 

§ 2 Abs. 5 Satz 1 
Das Entgelt für die Wartezeit beträgt 33,00 Euro je Stunde (entspricht 0,20 
Euro je 21,82 Sekunden). 

§ 2 Abs. 6 
Für die Nutzung oder Bestellung eines Kombifahrzeuges wird ein 
Zuschlag in Höhe von 2,50 Euro erhoben. Dieser Zuschlag wird fällig bei 

§ 2 Abs. 6 
Für die Nutzung oder Bestellung eines Kombifahrzeuges wird ein Zuschlag in 
Höhe von 3,00 Euro erhoben. Für die Nutzung oder Bestellung eines 



Nutzung durch Gepäck oder Ladung, das nicht in einer Limousine zu 
befördern ist oder bei Bestellung eines Kombifahrzeuges. 
Für die Nutzung oder Bestellung eines Großraumfahrzeuges mit mehr 
als vier Fahrgastsitzplätzen wird ein Zuschlag von 7,50 Euro erhoben. 
Dieser Zuschlag wird fällig bei Nutzung durch mehr als vier Fahrgäste 
bzw. Gepäck oder Ladung, das nicht in einer Limousine oder einem 
Kombifahrzeug zu befördern ist oder bei Bestellung eines 
Großraumfahrzeuges mit mehr als vier Fahrgastsitzplätzen. 
 

Großraumfahrzeuges (ab 5 Fahrgästen) wird ein Zuschlag in Höhe von 7,50 
Euro erhoben. Für die Nutzung oder Bestellung eines Busses (ab 7 
Fahrgästen) wird ein Zuschlag in Höhe von 10,00 Euro erhoben. 

§ 2 Abs. 7 Satz 2 
Die Anfahrtspauschalen betragen: 
für Zone 1 0,00 Euro 
für Zone 2 6,00 Euro 
für Zone 3 12,00 Euro 
für Zone 4 18,00 Euro 
 
 

§ 2 Abs. 7 Satz 2 
Die Anfahrtspauschalen betragen: 
für Zone 1  0,00 Euro 
für Zone 2  7,00 Euro 
für Zone 3  14,00 Euro 
für Zone 4  21,00 Euro 

 


